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Steuerfreiheit von  
Aufstockungsbeträgen für 
Altersteilzeit

Eine Aufstockung des Entgelts für Alters-
teilzeit ist steuerfrei, auch wenn sich 
der Steuerpflichtige bei der Auszahlung 
des Aufstockungsbetrags nicht mehr in 
Altersteilzeit befindet, sondern bereits 
Rentner ist.

Hintergrund: Aufstockungsbeträge des 
Arbeitgebers im Rahmen der Altersteilzeit 
sind grundsätzlich steuerfrei.

Sachverhalt: Der Kläger war vom 
1.12.2009 bis zum 31.7.2015 Arbeitneh-
mer beim Y-Konzern und in Altersteil-
zeit zu 50 % beschäftigt. Er erhielt ein 
Arbeitsentgelt in Höhe von 50 % sowie 
einen steuerfreien Aufstockungsbetrag 
von 40 %. Außerdem nahm der Kläger 
an einem Konzern-Programm teil, das 

für den Zeitraum vom 1.1.2013 bis zum 
31.12.2016 gelten sollte; der Auszahlungs-
betrag, der sich nach diesem Programm 
ergeben sollte, hing von der Entwicklung 
des Aktienkurses der Konzernmutter ab. 
Nach dem Programm sollte der Kläger 
zusätzlich zum erstrebten Zielbetrag, der 
auf 50 % begrenzt wurde, eine Aufsto-
ckung von 40 % des Zielbetrags erhalten. 
Am 1.8.2015 wurde der Kläger Rentner. 
Im Jahr 2017 erhielt der Kläger aus dem 
Konzern-Programm eine Auszahlung 
von 7.498 €, die um 40 % (= 2.999,20 €) 
im Rahmen der Altersteilzeit aufgestockt 
wurde. Das Finanzamt behandelte diesen 
Aufstockungsbetrag als steuerpflichtig.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) gab der hiergegen gerichteten 
Klage statt und bejahte die Steuerfreiheit 
des Aufstockungsbetrags in Höhe von 
2.999,20 €:

	+ Die Voraussetzungen eines steuerfrei-
en Aufstockungsbetrags waren grund-
sätzlich erfüllt. Denn der Y-Konzern und 
der Kläger hatten eine Altersteilzeitver-
einbarung geschlossen. Der streitige 
Aufstockungsbetrag wurde im Rahmen 
dieser Altersteilzeitvereinbarung gezahlt.

	+ Unbeachtlich ist, dass sich der Kläger 
bei Auszahlung des Aufstockungsbetrags 
im Jahr 2017 nicht mehr in Altersteilzeit 
befand, sondern bereits Rentner war. 
Die Voraussetzungen der Altersteilzeit 
müssen bei Auszahlung des Aufsto-
ckungsbetrags nicht mehr vorliegen, 
sondern es kommt auf die Verhältnisse 
des Zeitraums an, für den der Aufsto-
ckungsbetrag gezahlt wird. Der streitige 
Aufstockungsbetrag aus dem Konzern-
Programm wurde für die Altersteilzeit-
tätigkeit des Klägers gezahlt und ist daher 
steuerfrei. 
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Hinweise: Der BFH bestätigt seine 
Rechtsprechung, nach der es für die 
Steuerfreiheit oder Steuerpflicht einer 
Zahlung nicht auf den Zuflusszeitpunkt, 
sondern auf den Zeitraum ankommt, für 
den das Entgelt gezahlt wird. So sind zum 
Beispiel Einkünfte, die in der Freistel-
lungsphase nach dem sog. Blockmodell 
erzielt werden, keine Versorgungsbezüge, 
sondern stellen laufenden Arbeitslohn 
dar, mit denen die aktive Tätigkeit des 
Teilzeitbeschäftigten entlohnt wird; 
hier ist ebenfalls unbeachtlich, dass der 
Arbeitnehmer in der Freistellungsphase 
nicht mehr aktiv tätig ist. 

Dienstwagen: vom  
Arbeitnehmer getragenen 
Kosten für Privatfahrten

Trägt der Arbeitnehmer Kosten für den 
Dienstwagen selbst, mindern diese nicht 
den geldwerten Vorteil, der sich nach 
der sog. 1 %-Methode aus der Privatnut-
zungsmöglichkeit ergibt, wenn es sich 
ausschließlich um Kosten für Privatfahr-
ten handelt.

Hintergrund: Kann der Arbeitnehmer 
einen Dienstwagen für Privatfahrten 
nutzen, muss er den sich hieraus erge-
benden geldwerten Vorteil nach der sog. 
1 %-Methode versteuern, d. h. mit monat-
lich 1 % des Bruttolistenpreises (zuzüg-
lich der Kosten für die Sonderausstattung 
und einschließlich Umsatzsteuer). Sofern 
der Arbeitnehmer ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch führt, kann er den geld-
werten Vorteil auch anhand der auf die 

Privatfahrten tatsächlich entfallenden 
Aufwendungen ermitteln.

Sachverhalt: Der Kläger war Arbeitneh-
mer und durfte seinen Dienstwagen auch 
für Privatfahrten nutzen. Den sich hier-
aus ergebenden geldwerten Vorteil ermit-
telte er nach der 1 %-Methode. Der Kläger 
trug verschiedene Kfz-Aufwendungen 
selbst. Dabei handelte es sich um Maut-, 
Park- und Fährkosten, die bei privaten 
Urlaubsfahrten angefallen waren, sowie 
um die Kosten für einen privat genutzten 
Fahrradträger. Der Kläger machte gel-
tend, dass der sich nach der 1 %-Methode 
ergebende geldwerte Vorteil um die von 
ihm getragenen Kosten zu mindern sei.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) wies die hiergegen gerichtete  
Klage ab:

	+ Zwar kann eine Minderung des geld-
werten Vorteils, der sich aus der Privat-
nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens 
ergibt, in Betracht kommen, soweit der 
Arbeitnehmer einzelne Kfz-Aufwen-
dungen selbst trägt. Es muss sich dabei 
jedoch um Kfz-Aufwendungen handeln, 
die in dem Fall, dass sie der Arbeitgeber 
getragen hätte, von dem geldwerten 
Vorteil nach der sog. 1 %-Methode erfasst 
worden wären und nicht gesondert hätten 
versteuert werden müssen.

	+ Von der Abgeltungswirkung der 
1 %-Methode werden neben den Aufwen-
dungen für Benzin auch die Fixkosten für 
Versicherung, Kfz-Steuer, Abschreibung 

und Garagenmiete erfasst. Insoweit min-
dern Kosten, die der Arbeitnehmer über-
nimmt, die Höhe des geldwerten Vorteils.

	+ Anders ist dies jedoch, wenn der 
Arbeitnehmer Kosten übernimmt, die 
ausschließlich für Fahrten entstehen, 
über deren Durchführung bzw. Ziel 
allein der Arbeitnehmer entscheidet. Hier 
kommt es nicht zu einer Minderung des 
geldwerten Vorteils. Im Streitfall ent-
fielen die vom Kläger getragenen Maut-, 
Park- und Fährkosten ausschließlich auf 
Privatfahrten bzw. Urlaubsfahrten, die 
der Kläger festgelegt hatte. Die Anschaf-
fung des Fahrradträgers war ohnehin 
privat veranlasst.
Hinweise: Hätte der Arbeitgeber die Kfz-
Kosten getragen, die ausschließlich auf 
die vom Kläger festgelegten Urlaubsfahr-
ten angefallen sind, hätte der Kläger in-
soweit einen weiteren geldwerten Vorteil 
– neben dem geldwerten Vorteil aufgrund 
der 1 %-Methode – versteuern müssen.

Der geldwerte Nutzungsvorteil wird 
dann gemindert, wenn der Arbeitneh-
mer entweder Nutzungsentgelte an den 
Arbeitgeber für die private Nutzung des 
Dienstwagens entrichtet oder wenn er für 
einen bestimmten Zeitraum eine Einmal-
zahlung für die private Nutzung leistet 
oder wenn er einen Teil der Anschaf-
fungskosten für den Dienstwagen trägt. 
Keine dieser Varianten kam im Streitfall 
in Betracht

Sicherheitsmaßnahmen für 
gefährdete Arbeitnehmer

Die Finanzverwaltung hat ein Schreiben 
veröffentlicht, welches sich mit der lohn-
steuerlichen Behandlung von Sicher-
heitsmaßnahmen des Arbeitgebers für 
Arbeitnehmer, deren Sicherheit aufgrund 
ihrer beruflichen Position gefährdet ist, 
auseinandersetzt.

Hintergrund: Zum steuerpflichtigen 
Arbeitslohn gehören nicht nur das Ge-
halt, sondern auch sonstige Vorteile, die 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer als 
Gegenleistung für dessen Arbeitsleistung 
gewährt.

Wesentlicher Inhalt des Schreibens der 
Finanzverwaltung:

	+ Aufwendungen des Arbeitgebers für 
Personal, das ausschließlich mit dem 
Personenschutz betraut ist, wie z. B. 
Leibwächter, führen nicht zu Arbeitslohn 
des gefährdeten Arbeitnehmers – denn 
der Personenschutz wird im ganz über-
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wiegend eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers gewährt.

	+ Ob Aufwendungen für den Einbau von 
Sicherheitseinrichtungen in der Woh-
nung des gefährdeten Arbeitnehmers zu 
Arbeitslohn führen, hängt vom Maß der 
Gefährdung ab. Dementsprechend liegt 
kein Arbeitslohn vor, wenn der Arbeit-
nehmer von der zuständigen Sicherheits-
behörde in eine der Gefährdungsstufen 
1 bis 3 eingeordnet worden ist. Bei der 
Gefährdungsstufe 3, bei der eine Gefähr-
dung nicht auszuschließen ist, soll dies 
grundsätzlich nur bis zu einem Betrag 
von 30.000 € gelten, es sei denn, dass der 
Einbau der konkreten Sicherheitseinrich-
tung von der Sicherheitsbehörde empfoh-
len worden ist.

	+ Wird die Gefährdungsstufe in einem 
späteren Jahr geändert, z. B. herabge-
setzt, hat dies keine steuerlichen Konse-
quenzen.

	+ Die o. g. Grundsätze gelten nicht nur 
bei Aufwendungen des Arbeitgebers, 
sondern auch dann, wenn der Arbeit-
geber Aufwendungen des Arbeitnehmers 
ersetzt. Allerdings muss der Ersatz zeit-
nah erfolgen. 

Hinweise: Ersetzt der Arbeitgeber dem 
konkret gefährdeten Arbeitnehmer die 
Aufwendungen für Sicherheitseinrichtun-
gen nicht, kann der Arbeitnehmer seine 
Aufwendungen als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit geltend machen.

Corona-Sonderzahlung bei 
Ersetzung des Urlaubsgelds

Die gesetzliche Steuerfreiheit einer Coro-
na-Sonderzahlung für Arbeitnehmer setzt 
voraus, dass die Sonderzahlung zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn gewährt wird. Hieran fehlt es, wenn 
die Corona-Sonderzahlung anstelle des 
vertraglich zugesicherten Urlaubsgelds 
geleistet wird.

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat Zah-
lungen des Arbeitgebers im Zeitraum vom 
1.3.2020 bis zum 31.3.2022 bis zur Höhe 
von 1.500 € steuerfrei gestellt, wenn es 
sich um Zahlungen handelt, die aufgrund 
der Corona-Krise zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn erbracht 
werden (sog. Corona-Sonderzahlung).

Sachverhalt: Die Klägerin betrieb Super-
märkte. Im Mai 2020 kündigte sie in 
einem Informationsschreiben Sonderzah-

lungen an, und zwar eine „Sonderzah-
lung/Urlaubsgeld“ in der Mitte des Jahres 
und eine „Sonderzahlung/Bonus“ am 
Ende des Jahres. Das Urlaubsgeld sollte 
50 % des Bruttogehalts, maximal aber 
1.328 € betragen. Der Bonus sollte eben-
falls 50 % des Bruttogehalts betragen, 
war aber abhängig vom wirtschaftlichen 
Erfolg der Supermärkte. Vor der Aus-
zahlung des Urlaubsgelds für 2020 wies 
die Klägerin die Arbeitnehmer darauf 
hin, dass aufgrund der „ungewöhnlichen 
Corona-Zeit“ in diesem Jahr ein Teil des 
Urlaubsgelds als Corona-Sonderzahlung 
ausgewiesen und daher steuerfrei geleis-
tet werde. Die Klägerin führte insoweit 
keine Lohnsteuer ab. Das Finanzamt ging 
von der Lohnsteuerpflicht des Urlaubs-
gelds sowie des Bonus aus und erließ 
einen Lohnsteuer-Nachforderungsbe-
scheid gegenüber der Klägerin.

Entscheidung: Das Niedersächsische 
Finanzgericht (FG) wies die Klage gegen 
den Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid 
ab:

	+ Die streitigen Sonderzahlungen waren 
lohnsteuerpflichtig, auch wenn sie in 
dem Zeitraum Mai bis November 2020, in 
dem steuerfreie Corona-Sonderzahlungen 
möglich waren, ausbezahlt wurden.

	+ Das Urlaubsgeld und der Bonus 
wurden nicht zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn ausbezahlt. 
Aufgrund des Informationsschreibens 
hatten die Arbeitnehmer einen Anspruch 
auf Urlaubsgeld bzw. auf den Bonus in 
der in dem Schreiben genannten Höhe. 
Der dann als „Corona-Sonderzahlung“ 
ausbezahlte Betrag stellte keine zusätz-
liche Leistung dar, die zu dem ohnehin 

geschuldeten Arbeitslohn gezahlt wurde. 
Vielmehr ersetzte die „Corona-Sonder-
zahlung“ das geschuldete Urlaubsgeld.

	+ Im Übrigen wurde die Sonderzahlung 
auch nicht aufgrund der Corona-Krise ge-
leistet. Denn es ist nicht ersichtlich, dass 
mit der Zahlung des Urlaubsgelds bzw. 
Bonus ein Ausgleich für die persönlichen 
und wirtschaftlichen Einschränkungen, 
die sich für die Arbeitnehmer infolge der 
Corona-Krise ergaben, gewährt werden 
sollte. Die Klägerin zahlte wie in den 
Vorjahren lediglich Urlaubsgeld aus und 
machte die Zahlung des Bonus zudem 
vom wirtschaftlichen Erfolg der Super-
märkte abhängig. 

Hinweise: Gegen das Urteil ist Revision 
beim Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt 
worden. Der BFH wird zum einen klären 
müssen, ob die Corona-Sonderzahlungen 
tatsächlich für persönliche und wirt-
schaftliche Einschränkungen geleistet 
werden müssen oder ob der Gesetzgeber 
mit seiner Formulierung „auf Grund der 
Corona-Krise“ lediglich eine Rechtferti-
gung für die Steuerfreiheit bieten wollte. 
Zum anderen wird sich für den BFH wohl 
die Frage stellen, ob auch der Bonus am 
Jahresende durch die Corona-Sonderzah-
lung ersetzt werden sollte; denn der Hin-
weis der Klägerin, dass das Urlaubsgeld 
durch eine Corona-Sonderzahlung ersetzt 
werden soll, bezog sich nicht auf den 
Bonus, sondern nur auf das Urlaubsgeld.
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Schenkungsteuer bei  
Gewährung eines niedrig  
verzinsten Darlehens

Zwar stellt die Gewährung eines niedrig 
verzinsten Darlehens grundsätzlich eine 
gemischte Schenkung dar, so dass der 
Zinsvorteil der Schenkungsteuer unter-
liegt. Maßgeblich für die Ermittlung 
des Vorteils ist die Differenz zwischen 
dem vereinbarten (niedrigen) Zinssatz 
und dem marktüblichen Zinssatz für 
vergleichbare Darlehen, nicht jedoch die 
Differenz zwischen dem vereinbarten 
Zinssatz und dem gesetzlichen Zinssatz 
von 5,5 %.

Hintergrund: Eine Schenkung ist eine 
freigebige Zuwendung, soweit der Be-
schenkte durch die Zuwendung auf 
Kosten des Schenkers bereichert wird. 
Nach dem Gesetz wird als Nutzungsvor-
teil einer Geldsumme ein Zinssatz von 
5,5 % angesetzt, wenn kein anderer Wert 
feststeht.

Sachverhalt: Der Kläger nahm am 
3.11.2016 ein Darlehen in Höhe von 1,875 
Mio. € bei seiner Schwester auf. Nach 
dem Darlehensvertrag galt das Darlehen 
als bereits zum 1.1.2016 ausbezahlt. Das 
Darlehen wurde auf unbestimmte Zeit 
gewährt und ab dem 1.1.2016 mit 1 % ver-
zinst. Das Finanzamt sah in der Differenz 
zwischen dem vereinbarten Zinssatz von 
1 % und dem gesetzlichen Zinssatz von 
5,5 % eine Schenkung (4,5 % von 1,875 
Mio. € = 84.375 €), die es aufgrund der 
unbestimmten Dauer des Darlehens mit 

dem 9,3-fachen des Jahreswerts bewer-
tete. Das Finanzamt gelangte so zu einer 
Schenkung von rund 785.000 € und 
damit zu einer Schenkungsteuer in Höhe 
von 229.500 €.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) gab der Klage zum Teil statt und 
setzte die Schenkungsteuer auf rund 
60.000 € herab:

	+ Die Gewährung eines niedrig verzins-
ten Darlehens stellt eine Schenkung dar, 
weil der Darlehensnehmer die Möglich-
keit erhält, das Darlehenskapital zu 
nutzen, während der Darlehensgeber auf 
einen Zinsertrag verzichtet, den er bei 
verkehrsüblichem Verhalten erzielt hätte. 
Die Schenkung wurde im Streitfall am 
1.1.2016 ausgeführt, weil das Darlehen als 
zum 1.1.2016 ausbezahlt galt.

	+ Allerdings richtet sich der Zinsvorteil 
nur dann nach der Differenz zwischen 
dem vereinbarten Zinssatz und dem 
gesetzlichen Zinssatz von 5,5 %, wenn 
kein anderer Wert feststeht. Nach den 
Feststellungen der Vorinstanz betrug der 
Zinssatz bei Darlehen für wirtschaftlich 
selbständige Personen bei einer Zins-
bindung von bis zu fünf Jahren im Jahr 
2016 effektiv lediglich 2,81 %. Daher ist 
schenkungsteuerlich nur ein Zinsvorteil 
von 1,81 % (2,81 % marktüblicher Zins-
satz abzüglich 1 % vereinbarter Zinssatz) 
anzusetzen.

	+ Der Zinsvorteil beträgt somit nur ca. 
34.000 € (ca. 1,875 Mio. € x 1,81 %) und ist 
mit dem Faktor von 9,3 zu multiplizieren, 
so dass sich eine Schenkung in Höhe von 
rund 316.000 € ergibt. Nach Berücksich-

tigung des Freibetrags von 20.000 € für 
Geschwister ergibt sich eine Schenkung-
steuer von ca. 59.000 € statt in Höhe von 
229.500 €. 

Hinweise: Das Urteil ist für die Gewäh-
rung niedrig verzinster Darlehen in der 
Niedrigzinsphase wichtig, weil es als 
Maßstab nicht den gesetzlichen Zinssatz 
benennt, sondern den marktüblichen 
Zinssatz für vergleichbare Darlehen.

Nachlassregelungskosten einer 
Erbengemeinschaft

Zu den Nachlassverbindlichkeiten, die 
den erbschaftsteuerlichen Wert des 
Nachlasses mindern, gehören u. a. das 
Honorar der Erbengemeinschaft für eine 
Kunstexpertin, die den Wert der ver-
erbten Kunstgegenstände schätzen soll, 
sowie die Kosten für die Lagerung und 
die Versteigerung der Nachlassgegen-
stände, deren Erlös nach dem Willen des 
Erblassers jedem einzelnen Miterben 
zugewendet werden soll.

Hintergrund: Bei der Erbschaftsteuer 
können Nachlassverbindlichkeiten ab-
gezogen werden. Hierzu gehören neben 
den Verbindlichkeiten des Erblassers, 
die auf den Erben übergehen, auch die 
sog. Nachlassregelungskosten, die dem 
Erwerber unmittelbar im Zusammen-
hang mit der Abwicklung, Regelung oder 
Verteilung des Nachlasses oder mit der 
Erlangung des Erwerbs entstehen.

Sachverhalt: Im Jahr 2017 verstarb der 
Ehemann, und noch im selben Jahr ver-
starb auch die Ehefrau. Beide Eheleute 
hatten in einem Testament ihre Erben 
und Vermächtnisnehmer bestimmt und 
festgelegt, welcher Geldbetrag an jeden 
Erben bzw. Vermächtnisnehmer ausge-
zahlt werden soll. Ihre Nachlassgegen-
stände, zu denen Kunstwerke gehörten, 
lagerten sie kostenpflichtig ein. Nach 
ihrem Tod im Jahr 2017 erbten mehrere 
Personen, zu denen auch die Klägerin 
gehörte. Der Testamentsvollstrecker ließ 
ein Büro und die Wohnung der verstorbe-
nen Ehefrau räumen, zahlte Lagerkosten 
für die Kunstwerke, das Honorar für eine 
Kunstexpertin, die er für die Bewertung 
der Kunstwerke beauftragt hatte, und 
ließ die Kunstwerke anschließend ver-
steigern, um die Miterben einschließlich 
der Klägerin auszahlen zu können. Die 
Klägerin machte die auf sie nach der Erb-
quote entfallenden Kosten als Nachlass-
verbindlichkeiten geltend. Das Finanzamt 
erkannte die Aufwendungen nicht an.

ALLE STEUERZAHLER
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Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) gab der hiergegen gerichteten 
Klage statt:

	+ Die streitigen Aufwendungen sind Kos-
ten zur Regelung des Nachlasses. Hierzu 
gehören Kosten der tatsächlichen und 
rechtlichen Feststellung des Nachlasses, 
einschließlich etwaiger Bewertungskos-
ten sowie der Kosten, die nötig sind, um 
die Erben in den Besitz der ihnen aus der 
Erbschaft zukommenden Güter zu setzen.

	+ Bei einer Erbengemeinschaft, d. h. bei 
mehreren Miterben, gehören auch die 
Kosten für die Auseinandersetzung der 
Erbengemeinschaft zu den abziehbaren 
Kosten. Denn die Erbengemeinschaft ist 

nicht auf Dauer angelegt, sondern auf 
Auseinandersetzung, so dass jeder Mit-
erbe seinen Anteil am Nachlass erhält.

	+ Zu den abziehbaren Kosten gehören 
bei einer Erbengemeinschaft auch die 
Kosten, die für eine Versteigerung 
anfallen, insbesondere wenn der Ver-
steigerungserlös an die Miterben ent-
sprechend dem testamentarischen Willen 
des Erblassers ausgekehrt werden soll. 
Dies umfasst ebenfalls die Kosten für die 
Lagerung der Nachlassgegenstände 
bis zur Versteigerung. Auch die Hono-
rarkosten für die Kunstexpertin sind 
Nachlassregelungskosten, weil die 
Bewertung der Kunstgegenstände der 
Versteigerung dient. 

Hinweise: Für die Kosten zur Regelung 
des Nachlasses sowie für die Bestattungs- 
und Grabpflegekosten (einschließlich der 
Kosten für ein angemessenes Grabdenk-
mal) gewährt der Gesetzgeber insgesamt 
einen Pauschalbetrag, der vom Gesetz-
geber kürzlich von 10.300 € auf 15.000 € 
angehoben worden ist. Der Steuerpflich-
tige kann jedoch – wie im Streitfall die 
Klägerin – einen höheren Aufwand 
nachweisen.
Zu den Räumungskosten hat sich der BFH 
nicht mehr geäußert. Das Finanzgericht 
hatte die Räumungskosten als Nachlass-
regelungskosten anerkannt.
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Wichtige Termine:  
Steuer und Sozialversicherung im März 2025

10.3.2025 
Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer;  
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 13.3.2025 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen 
per Scheck)

27.3.2025 
Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim  
Sozialversicherungsträger am 27.3.2025 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) 
bis zum 25.3.2025bis zum 27.1.2025
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